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ANHANG  

 

[Entwurf des] BESCHLUSS[ES] Nr. ... DES GEMISCHTEN AUSSCHUSSES EU-ISLAND 

vom xx.xx.2024 

 

zur 

zur Änderung des Protokolls Nr. 3 zu dem Abkommen zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Island über die Bestimmung des Begriffs 

„Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden 

der Zusammenarbeit der Verwaltungen 

 

 

DER GEMISCHTE AUSSCHUSS EU-ISLAND — 

gestützt auf das Abkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der 

Republik Island1 (im Folgenden „Abkommen“), insbesondere auf Artikel 4 seines Protokolls 

Nr. 3 über die Bestimmung des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder 

„Ursprungserzeugnisse“ und über die Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen (im 

Folgenden „Protokoll Nr. 3), 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

 

(1) In der ersten Fachsitzung zu Übergangsregeln für den Ursprung am 5. Februar 2020 

in Brüssel kam die Mehrheit der Vertragsparteien des Regionalen Übereinkommens 

über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln2 (im Folgenden 

„Übereinkommen“) überein, die überarbeiteten Regeln des Übereinkommens (im 

Folgenden „Übergangsregeln für den Ursprung“3) vorübergehend auf bilateraler 

Basis parallel zu den Regeln des Übereinkommens anzuwenden, bis die Annahme 

des überarbeiteten Übereinkommens erfolgt ist. 

(2) Es ist bereits ein Netz bilateraler Protokolle über Ursprungsregeln zwischen 

Vertragsparteien des Übereinkommens in Kraft, wodurch die Übergangsregeln für 

den Ursprung ab dem 1. September 2021 anwendbar wurden4. 

(3) Ziel der Übergangsregeln für den Ursprung ist die Einführung gelockerter Regeln, 

mit denen die Gewährung der Präferenzursprungseigenschaft für Waren erleichtert 

werden soll. Da die Übergangsregeln für den Ursprung generell weniger streng 

gefasst sind als die Regeln des Übereinkommens, könnten Waren, die letzteren 

entsprechen, auch nach den Übergangsregeln für den Ursprung für eine Behandlung 

                                                 
1 ABl. L 301 vom 31.12.1972, S. 2. 
2 ABl. L 54 vom 26.2.2013, S. 4. 
3 ABl. L 381 vom 27.10.2021, S. 1.  
4 ABl. C, C/2024/1637, 20.2.2024.  
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als Ursprungserzeugnisse in Betracht kommen, mit Ausnahme bestimmter 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse der Kapitel 2, 4 bis 15 und 16 (außer verarbeiteten 

Fischereierzeugnissen) sowie der Kapitel 17 bis 24 des Harmonisierten Systems. 

 

(4) Die Übergangsregeln für den Ursprung sind parallel zu den Ursprungsregeln des 

Übereinkommens anwendbar, wodurch zwei verschiedene Kumulierungszonen 

entstehen. Um die Anwendung der Durchlässigkeit gemäß Artikel 21 Absatz 1 

Buchstabe d von Anlage A des Protokolls Nr. 3 zwischen dem Übereinkommen und 

den Übergangsregeln für den Ursprung zu erleichtern, sollte Artikel 8 der Anlage A 

zum Protokoll Nr. 3 geändert werden — 

 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

 

In Artikel 8 der Anlage A des Protokolls Nr. 3 des Abkommens wird folgender Absatz 1a 

eingefügt: 

„1a. Unbeschadet des Absatzes 1 Buchstabe b kann die Kumulierung gemäß Artikel 7 auf 

Waren der Kapitel 1, 3 und 16 (für verarbeitete Fischereierzeugnisse) sowie der Kapitel 

25 bis 97 des Harmonisierten Systems Anwendung finden, welche die Ursprungseigenschaft 

aufgrund von Ursprungsregeln gemäß Anlage I und den einschlägigen Bestimmungen der 

Anlage II des Regionalen Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-

Präferenzursprungsregeln erworben haben, sofern diese Vormaterialien und Erzeugnisse 

Ursprungserzeugnisse der anwendenden Vertragsparteien sind, für welche die Kumulierung 

möglich ist. 

 

Artikel 2 

 

Dieser Beschluss tritt am ersten Tag des ersten Monats in Kraft, der auf seine Annahme folgt. 

 

 

Geschehen zu… 

 Für den Gemischten Ausschuss 

 Der Präsident/Die Präsidentin 
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